
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

801-7 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) 
 

1. Aktualisierung 2009 (4. August 2009) 
 
 
Das Betriebsverfassungsgesetz wurde durch Art. 9 des Gesetzes zur Errichtung eines Bundesaufsichts-
amtes für Flugsicherung und zur Änderung und Anpassung weiterer Vorschriften v. 29. Juli 2009, BGBl. I 
S. 2424, mit Wirkung vom 4. August 2009 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 5  Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind Arbei-
ter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigten, unabhängig davon, 
ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telear-
beit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten 
auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der 
Hauptsache für den Betrieb arbeiten. 

 
 
 
 
 
 
(2) … 
(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, keine 
Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender 
Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stel-
lung im Unternehmen oder im Betrieb 

1.-3. … 
 
 
 
(4) … 

 

neu 
 
§ 5  Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind Arbei-
ter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Be-
rufsausbildung Beschäftigten, unabhängig davon, 
ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telear-
beit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten 
auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der 
Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als Arbeit-
nehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und 
Beamte), Soldaten (Soldatinnen und Soldaten) 
sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes 
einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung 
Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich 
organisierter Unternehmen tätig sind. 

(2) (unverändert) 
(3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, keine 
Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender 
Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stel-
lung im Unternehmen oder im Betrieb 

1.-3. (unverändert) 
Für die in Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten 
und Soldaten gelten die Sätze 1 und 2 entspre-
chend. 

(4) (unverändert) 
 

 
 


